
 
Informationen  

gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung 
-Bundesausbildungsförderung- 

 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Ausbildungsförderung nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG). 
 
2. Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Kreisverwaltung Kusel 
Abteilung 4 –Jugend und Soziales- 
Referat 41 –Soziale Sonderaufgaben- 
Trierer Straße 49-51 
66869 Kusel 
E-Mail: AfA@kv-kus.de 
Telefon: 06381-424-146 oder 154 
Website: www.landkreis-kusel.de 
 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Kreisverwaltung Kusel 
Datenschutzbeauftragter 
Trierer Straße 49-51 
66869 Kusel 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@kv-kus.de 
Telefon: 06381-424-0 
 
4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Ihre personenbezogenen Daten werden zur Anspruchsprüfung und Auszahlung der 
Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz erhoben. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) 
DSGVO i.V.m. § 46 Abs. 3 BAföG i.V.m. § 60 SGB I verarbeitet. 
 
5. Kategorien der personenbezogenen Daten 
Von der Kreisverwaltung Kusel werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:  

− Vorname 

− Name 

− Anschrift 

− Geburtsdatum 

− Staatsangehörigkeit 

− Familienstand 

− Informationen zur Aus- und Fortbildung 

− Einkommens- und Vermögensverhältnisse 

− Angaben zur Wohnung 

− Angaben zu Eltern/Geschwistern 

− Angaben zur Kranken- und Pflegeversicherung 

− Angaben zur Steuer-ID 
 
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten können folgendermaßen weiterverarbeitet und an weitere 
zuständige Stellen übermittelt werden: 

− Die im Rahmen des Antrags gemachten Angaben zu Ihrem Einkommen sowie zum 
Einkommen Ihres Ehegatten/Ihrer Ehegattin oder Ihres Lebenspartners/Ihrer 



Lebenspartnerin und ggf. zum Einkommen Ihrer Eltern können beim zuständigen 
Sozialleistungsträger, beim Finanzamt und bei dem jeweiligen Arbeitgeber sowie 
durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 Abgabenordnung (AO) beim 
Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden. 

− Die im Rahmen des Antrags gemachten Angaben zu Ihrem Vermögen können durch 
einen Datenabgleich (§ 41 Abs. 4 BAföG i. V. m. § 45d EStG) und durch eine 
Kontenabfrage nach § 93 Abs.8 Abgabenordnung (AO) beim Bundeszentralamt für 
Steuern überprüft werden, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

− Die geleisteten Darlehen einschließlich der zugehörigen personenbezogenen Daten 
werden von den Ämtern für Ausbildungsförderung zum Zweck des Darlehenseinzugs 
dem Bundesverwaltungsamt (BVA) übermittelt. 

− Im Fall der Inanspruchnahme von Ausbildungsförderung in Form eines verzinslichen 
Bankdarlehens der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nach § 18c BAföG werden 
die für die Darlehensrückerstattung erforderlichen Daten zwischen der KfW und dem 
Bundesverwaltungsamt (BVA) ausgetauscht. Die KfW übermittelt die 
Auszahlungsdaten dem zuständigen Amt für Ausbildungsförderung. 

− Ihre Daten, insbesondere Ihre Adressdaten bzw Kontoinformationen, werden zur 
kassenmäßigen Abwicklung der Leistungen (z.B. Auszahlung der Gelder) an die 
zuständige Landeskasse und von dieser an Kreditinstitute (z.B. kontoführende Bank 
des Auszubildenden) weitergegeben (Landesdatenschutzgesetze). 

− Im Falle einer nicht beglichenen Forderung gegen Sie werden Ihre 
personenbezogenen Daten an die in den Ländern zuständigen 
Vollstreckungsbehörden, z.B. dem Wohnsitzfinanzamt, nach den jeweiligen 
Landesvollstreckungsgesetzen weitergegeben. Dies ist möglich, wenn Sie zum 
Beispiel eine Überzahlung erhalten haben, die vom Amt für Ausbildungsförderung 
zurückgefordert, von Ihnen aber nicht bezahlt wird. 

− Zur Ausübung der Fach- und Rechtsaufsicht durch die entsprechenden 
Landesbehörden können Ihre Daten an diese Behörden weitergegeben werden 
(Landesdatenschutzgesetze). Dies gilt ebenso im Falle von Prüfungen durch den 
jeweiligen Landes- oder den Bundesrechnungshof (Landeshaushaltsordnungen, 
Bundeshaushaltsordnung). 

− Die Daten zum Bezug des Kranken- und Pflegeversicherungszuschlags werden im 
Rahmen des Meldeverfahrens nach § 10 Abs. 4b EStG an die Zentrale Zulagenstelle 
für Altersvermögen der deutschen Rentenversicherung (ZfA) weitergegeben. 

− Im Rahmen der BAföG- Antragsbearbeitung können auch Rentenstellen zum 
Einkommen befragt und Ihre Daten an das zuständige Jobcenter/an die zuständige 
Agentur für Arbeit (ARGE) weitergegeben werden (§ 47 Abs. 5 BAföG). 

− Die Angaben zum Einkommen eines Elternteils, des Ehegatten oder Lebenspartners 
von Antragstellenden werden dem Auszubildenden im Bewilligungsbescheid (BAföG-
Bescheid) mitgeteilt. Elternteile, Ehegatten oder Lebenspartner des Auszubildenden 
können der Weitergabe dieser Daten an den Auszubildenden mit Ausnahme des 
Betrages des angerechneten Einkommens widersprechen (§ 50 Abs. 2 S.3 BAföG). 

 
7. Übermittlung an ein Drittland 
Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation findet nicht statt und ist auch nicht geplant. 
 
8. Dauer der Speicherung 
Ihre Daten werden nach der Erhebung und ggf. Weiterleitung bei der Kreisverwaltung Kusel 
so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsbestimmungen des Bundes und der Länder für die jeweilige 
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Ihre Daten werden spätestens 12 Jahre nach der letzten 
Rückzahlung des BAföG-Darlehensanteiles gelöscht. 
 
 



9. Betroffenenrechte 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 

• Recht auf Auskunft über die zu ihrer Person gespeicherten personenbezogenen 
Daten und deren Verarbeitung (Art. 15 DS-GVO) 

• Recht auf Berichtigung, soweit sie betreffende Daten unrichtig oder unvollständig sind 
(Art. 16 DS-GVO) 

• Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, soweit eine der 
Voraussetzungen nach Art. 17 DS-GVO zutrifft. Art. 17 Abs. 3 DS-GVO enthält 
Ausnahmen vom Recht auf Löschung zur Ausübung der Meinungs- und 
Informationsfreiheit, zur Erfüllung rechtlicher Speicherpflichten, aus Gründen des 
öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für öffentliche 
Archivzwecke, wissenschaftliche, historische und statistische Zwecke sowie zur 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, insbesondere 
soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, für die Dauer der Überprüfung der 
Richtigkeit, wenn die Daten unrechtmäßig verarbeitet werden, die betroffene Person 
aber statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung verlangt; wenn die 
betroffene Person die Daten zur Geltendmachung oder Ausübung von 
Rechtsansprüchen oder zur Verteidigung gegen solche benötigt und deshalb nicht 
gelöscht werden können, oder wenn bei einem Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DS-
GVO noch nicht feststeht, ob die berechtigten Interessen des Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen 

• Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO gegen die Verarbeitung 
personenbezogener Daten aus persönlichen Gründen, soweit kein zwingendes 
öffentliches Interesse an der Verarbeitung besteht, das die Interessen, Rechte und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegt, oder die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 

 
10. Beschwerderecht 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, wenn sie der Ansicht ist, dass ihre 
personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
Hintere Bleiche 34 
55116 Mainz 
Telefon: +49 (0) 6131 8920 -0 
Telefax: +49 (0) 6131 8920-299 
Webseite: https://www.datenschutz.rlp.de 
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de 
 
 

Stand dieser Information: 08.06.2021 


